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(54) VERFAHREN ZUR MONTAGE EINER FÜHRUNGSANORDNUNG FÜR EIN BEWEGBARES 
MÖBELTEIL

(57) Verfahren zur Montage einer Führungsanord-
nung (1) für ein bewegbares Möbelteil (2, 3), welches
entweder genau einen Türflügel (4) oder wenigstens zwei
gelenkig miteinander verbundene Türflügel (5, 6) um-
fasst, an einer Möbelwand (7) eines feststehenden Mö-
belteils (8), umfassend die, vorzugsweise in der ange-
gebenen Reihenfolge chronologischen, Verfahrens-
schritte:
- es wird eine erste Führungsschiene (9) zur Führung
des bewegbaren Möbelteils (2, 3) an der Möbelwand (7)
angeordnet,
- es wird an einer ersten Längsseite (10) der ersten Füh-
rungsschiene (9) wenigstens eine Antriebsvorrichtung
(11) zur Bewegungsbeeinflussung des bewegbaren Mö-
belteils (2, 3) an der Möbelwand (7) angeordnet, bevor-
zugt wobei die erste Führungsschiene (9) und die we-
nigstens eine Antriebsvorrichtung (11), besonders be-
vorzugt formschlüssig, miteinander verbunden sind, und
- für den Fall, dass das bewegbare Möbelteil (3) wenigs-
tens zwei gelenkig miteinander verbundene Türflügel (5,
6) umfasst, wird an einer zweiten Längsseite (12) der
ersten Führungsschiene (9) eine zweite Führungsschie-
ne (13) zur Führung des bewegbaren Möbelteils (3) an
der Möbelwand (7) angeordnet, bevorzugt wobei die ers-
te Führungsschiene (9) und die zweite Führungsschiene
(13), besonders bevorzugt formschlüssig und/oder ver-
schiebbar, miteinander verbunden sind.
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